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§ 143 MinroG
Bergbaubevollmachtigte

MinroG - Mineralrohstoffgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Bergbauberechtigte, die gemeinsam Inhaber einer Bergbauberechtigung sind oder denen gemeinsam die
Ausubung solcher Berechtigungen Uberlassen worden ist, ferner alleinige Bergbauberechtigte, die ihren
ordentlichen Wohnsitz im Ausland haben oder juristische Personen oder Personengesellschaften des
Handelsrechtes sind, haben eine im Inland wohnhafte eigenberechtigte Person zu bestellen, die ermachtigt ist,
flr sie, bei mehreren Teilhabern fiir alle gemeinsam, rechtswirksam Auftrage der Behtérden entgegenzunehmen
und Schriftstlicke der Behorden zu empfangen (Bergbaubevollmachtigter).

2. (2)Der Bergbaubevollmachtigte ist in den im8& 171 Abs. 1 genannten Fallen den fur die einzelnen
Bergbauberechtigungen zustandigen Behdrden sowie dem Landeshauptmann und in den Ubrigen Fallen dem
Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten namhaft zu machen.

3. (3)Eine vom Gericht oder von einer Verwaltungsbehdrde mit der Verwaltung des Bergbauunternehmens oder der
Bergbauberechtigungen betraute Person gilt als Bergbaubevollmachtigter. Die im Abs. 2 bezeichneten Behdrden
sind von Amts wegen von der Bestellung des Verwalters zu verstandigen.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/minrog/paragraf/171
file:///

	§ 143 MinroG Bergbaubevollmächtigte
	MinroG - Mineralrohstoffgesetz


